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Beschlussempfehlung 
 
des Hauptausschusses 
 
 
Verfassungsgerichtlichen Verfahren wegen der Behauptung der Gemeinde Alpen so-
wie weiterer 45 Städte und Gemeinden, das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haus-
haltsjahr 2011 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 - GFG 2011) vom 18. Mai 2011 (GV. 
NRW. S. 259 ff.) verletze die Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der 
gemeindlichen Selbstverwaltung 
 
 VerfGH 14/11 
 Vorlage 16/17  
 
 
 
 
Berichterstatter   Abgeordneter Prof. Dr. Rainer Bovermann 
 
 
Beratung 
 
Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 mit dem oben angegebe-
nen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof - VerfGH 14/11 - befasst und einstimmig 
beschlossen, eine Stellungnahme nicht zu empfehlen. 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Landtag nimmt zu dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof nicht Stellung. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 


